
• HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

A-1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEX 136682 hvsvt a DVR 0024279 

VORWAHL Inland: 0222, Ausland: 43-1 TEL. 711 32 I KI. 1211 DW TELEFAX 711 32 3780 

ZI. 12-42.05/96 Em/En Wien, 7. Februar 1996 

An das 
Präsidium des Nationalrats 

Parlament 
1017 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosenver­
sicherungsgesetz 1977, das Sonderunterstützungsgesetz, das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine So­
zialversicherungsgesetz und das Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz geändert werden (Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996) 

Bezug: Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
an den Hauptverband vom 19. 1. 1996, ZI. 37.001/1-2/96 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat uns ersucht, Ih­

nen 25 Ausfertigungen unserer Stellungnahme zu übersenden. 

Wir übermitteln Ihnen hiemit die erbetenen Kopien. 

Beilagen 
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VI.'ICHI~UN'IAMITA~T D!I 
ÖITUlIlCHIICtlEN IIIlO.AU •• 

Nauptverband der 
8sterr. sozialverslcherungstrlqer 
postfach 600 
1031 Wien 

Ihr Zeichen 
12-42.05/96 
Em/En 

Ihr Schreiben vom Unser Zeiehen 
24.01.1996 DS/S 

Arbeltsaarttpolitikgesetz 1996 

Sehr geehrte Damen un4 He~ren, 

AU.sJcG.nft.e: Dr.SchUtz 

Klappe 
211 

Datum 
02.02.1996 

zum vorliegenden Entwurt Ubar.dtteln wir Ihnaft nachstehende 
Stellungnahme DZW. AnregUngen: 

Zu Art. 2 Z 1: 

Für I 1 Abe. 1 11t. h SUG schlagen wir fOlgende Neuregelung vor, um 
e1nen ~urchqinqigen und tür alle Personen, die einen bergm!nniachen 
Beruf auaUben, gleichen Zugang zur SOnderunterstijtzunq zu 
gewlbrle18ten. wobei die zweite Variante ohne die 
sonderunterstatzungaverornunq auskommen wUrde: 

variante 1: 

"b) vor de. Eintritt der Arbeltslo.iqkelt m.1ndesten. 10 Jahre in 
knappschaftlichen Betrieben qemI.B I 15 Ab. 2 ASW ••• , die an 
ibrem Standort eine produkt1onatechnieehe Einhelt 1m Sinne das 
S 3~ ArbVG ••• bl14en, beschäftlqt waren, 

aal die berait. vor de. 1. Juli 1993 dem Geltung.bereich dieBes 
Bunde.gesetz.. unterlagen oder 

bb) fÜr dia elne F •• tstellunq qemas Ab •• 3 vorliegt oder 

ce) die erst nach dem 30. Juni 1993 a18 knappachaftliche 
B8trle~a 1m Sinn. da. S 15 ASVG anzusehen waren und 8ie dort 
durch ~ndestena 60 Monate die in Anlag8 9 oder 10 zum ASVG 
anqefUhrten Arbeiten verrichteten. n 

L'.'IN •• 'I'IL 10 A- •• 1I ... A2 
TII.I'O"; nu" 8'" 
TILI'AX, UU/a ••• 1. 
'OI'I'ACIII 111 • IOU IUAI 
... t ti.,G •• D" I1 II.UI •• 
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Variant.e 2: 

"b) vor dem Bintritt de~ Arbeitelos1qkelt mindestens 10 Jahre in 
lmapP8chaftlichen Betrieben gemäß I 15 Aba 2 ASVG ••• , die an. 
ihrem Standort eine produktlon.technieehe 11nhelt 1m SInne des 
I 34 ArbVQ ••• bilden, beBohlftl9t waren, 

aa) d1e bereit. vor oe. 1. Juli 1993 ala knappSChAft11cha 
Betriebe 1m Sinne das S 15 ASVG anzu.ehen waren oder 

bb) die erst nach 4em 30. Juni 19'3 a18 knappsobaftliche 
Betriebe 1m Sinne des 5 15 ABVG anzusehen waren und ale dort 
durch mindestens 60 Honate die in Anlage' oder 10 zum ASVG 
angetChrten Arbeiten var~lcbt.tan." 

lu Art. 2 Z 5: 

Unsere. Erachten. Bollte 8ich der von dan SO-Leistungen 
einzubehaltende IIPV-ArbeltnehIDerantail ll ill Ratunen das KV-Beltrages 
bewegen (IB 3 '), k6nnte &bar damit auch von den bereIts be.tehenden 
SU-Lelstungen abgezoqen warden, da damit ein "2-KlafJsen-Syatem" bei 
den SU-Beziehern vermieden wird. 

Zu Art 2. B 7: 

Dar Zuqang zur SU 2 .ollt. auch fUr jene ehemaligen 
·'Lanqzeitarbeltslo •• n" m5g1ich .6il'1, die nur mehr Anspruch auf 
Notstandahilfe haben, wenn der Anf_ll.tag dar SondarunterstUtmun9 
späte.tenB Am 31. Dazaaber 1998 liegt. 

Zu Art 3. Z 3: 

Eine der durch Verordnung des Bunde.ministers qem18 5 10 Ab. 2 AMPpa 
auszunehmenden Branchen sollte der gesamte Sergbaubarelch .81n 
(K6g11chkeit aines verweile. auf I 1 SUQ). 

Zu Art. 4: 

1.) hat zu lauten: 
"Im. I 253- AbIs.l und I 27CS. AJ)s.l wird der Punkt G.IIl JCnde der z 6 
durch einen Beistrleh ersatzt." 
Folgende Z 7 •••.•.. 

2.) hat zu laut.nt 
. Mach I 5&1 wird folgender I 562 angefUgt: 

1,"1 253. Aba.l un~ I 276a Aba.1 1n der Fassung dei 
rigesetzes ••••.•• 

De*,\ i~ 
'. \ 

Dir. Dlpl.lng. Kurt Völkl 

Bund •• -
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HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

A·1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEX 136682 hvsvt a DVR 0024279 

VORWAHL Inland: 0222, Ausland: 43·1 TEL. 71132/ KI.1211 DW TELEFAX 711323780 

ZI. 12-42.05/96 Em/En Wien, 7. Februar 1996 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Bezug: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosenver­
sicherungsgesetz 1977, das Sonderunterstützungsgesetz, das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine So­
zialversicherungsgesetz und das Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz geändert werden (Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996) 

Ihr Schreiben vom 19. 1. 1996, ZI. 37.001/1-2196 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

nimmt zum vorliegenden Entwurf wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 3 (Änderung des Arbeltsmarktpolitik-Flnanzlerungsgesetzes): 

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Altersarbeitslo­

sigkeit sind durchaus positiv zu beurteilen. Wie aus den Erläuterungen und 

aus der Zielsetzung zu ersehen ist, handelt es sich dabei um arbeits markt po­

litische Maßnahmen (und nicht um sozialpolitische Maßnahmen). 

Der vorliegende Entwurf sieht jedoch ausschließlich die Zuständig­

keit der Krankenversicherungsträger vor. Diese Zuständigkeitsregelung müßte 

noch hinterfragt werden. So wäre z. B. die Vollziehung des § 11 AMPFG 

durch die Krankenversicherungsträger durchaus vorstellbar. Dem gegenüber 

steht jedoch die Regelung des § 9 AMPFG, die für die Versicherungsträger 

nur sehr schwer vollzieh bar sein dürfte. Sollte die Zuständigkeit der Kranken-
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versicherungsträger weiterhin bestehen bleiben, müßte aber jedenfalls eine 

entsprechende Einhebungsvergütung hiefür vorgesehen werden. 

Die Krankenversicherungsträger sehen sich außerstande, die not­

wendigen administrativen und EDV-mäßigen Voraussetzungen bis zum ge­

planten Inkrafttreten (1. 3. 1996) zu erfüllen. 

Neben dieser grundsätzlichen Ausführung ist zu den einzelnen Be­

stimmungen noch folgendes zu sagen: 

Zu § 8 AMPFG: 

Die Begriffe Dienstnehmer und Dienstgeber sollten genau definiert 

werden. Dienstnehmer im sozialversicherungsrechtlichen Sinne sind auch fall­

weise beschäftigte Personen gemäß § 471a ASVG und Teilversicherte gemäß 

§ 7 Z 3 Iit. 1 ASVG. Es erhebt sich die Frage, ob auch dieser Personenkreis 

berücksichtigt werden soll. Der Dienstgeberbegriff sollte hinsichtlich der Re­

gelungen zum Ausgleichsbetrag an jenen des § 35 ASVG gebunden werden. 

Unklar ist, welcher Zeitraum zur Beurteilung, ob ein Dienstgeber im 

Bundesgebiet 100 oder mehr Dienstnehmer beschäftigt und wie viele davon 

das 50. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, heranzuziehen ist. 

Es sollte auch bestimmt werden, wie bei einer nachträglichen Erhö­

hung oder Verminderung der Dienstnehmeranzahl (z. B. auf Grund einer Bei­

tragsprüfung) vorzugehen ist. 

Weiters ist festzuhalten, daß eine Gebietskrankenkasse nicht in der 

Lage ist zu beurteilen, ob ein Dienstgeber im Bundesgebiet 100 oder mehr 

Dienstnehmer beschäftigt und wie viele davon das 50. Lebensjahr erreicht 

oder überschritten haben. Es müßte daher eine ausdrückliche MeIdeverpflich­

tung für den Dienstgeber vorgesehen werden und die Verletzung dieser Mel­

depflicht unter empfindliche Strafandrohung gestellt werden. 

Zu § 9 AMPFG: 

Hier sollte ergänzend bestimmt werden, daß Dienstgeber, die die 

Beiträge nach dem Lohnsummenverfahren abrechnen, den Ausgleichsbetrag 
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zu einem bestimmten Zeitpunkt der Kasse zu melden und zu entrichten hät­

ten. 

Der Begriff "zuständige Krankenkasse" (im Sinne einer einheitlichen 

Terminologie mit den Sozialversicherungsgesetzen wird vorgeschlagen, den 

Begriff "Krankenkasse" im AMPFG durch den Begriff "Krankenversicherungs­

träger" zu ersetzen) ist unzureichend. Aus verwaltungstechnischen Gründen 

sollte nur eine Gebietskrankenkasse zur Beurteilung, ob ein Ausgleichsbetrag 

zu entrichten ist und für dessen Einhebung zuständig sein. Die Regelung des 

§ 30 ASVG über die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse ist sohin 

hier zu eng. Der Anknüpfungspunkt für die bundesweite Zuständigkeit einer 

Gebietskrankenkasse sollte z. B. der im Firmenbuch eingetragene Firmensitz 

eines Dienstgebers sein. Auf Dienstgeber in der Rechtsform eines Vereins, 

einer Stiftung sowie auf Bundesdienststellen und dergleichen ist Bedacht zu 

nehmen. 

Zu § 11 AMPFG: 

Hier sollte der Dienstgeberbegriff weiter als jener des § 35 ASVG 

gefaßt werden. Es sollte auf den Konzernbegriff des Gesellschaftsrechtes 

(§§ 15 AktG, 115 GmbH-Gesetz) zurückgegriffen werden, um eine "Um­

schichtung" von Dienstnehmern innerhalb eines Konzerns zwecks Verminde­

rung des Dienstgeberanteiles am Arbeitslosenversicherungsbeitrag zu ver­

meiden. 

Zu § 12 Abs. 1 AMPFG: 

Der Fälligkeitszeitpunkt der zu entrichtenden Beiträge sollte festge­

legt werden. Unklar ist, ob Dienstgeber, denen die Beiträge von der Gebiets­

krankenkasse vorgeschrieben werden, von sich aus den Beitrag gemäß § 12 

zu entrichten haben (arg: § 12 Abs. 1 ... , haben einen Beitrag zu entrichten.). 

Die einzuzahlenden Beiträge sollte der Dienstgeber verpflichtend für den 

"freigesetzten" älteren Dienstnehmer widmen müssen, weil sonst eine Kon­

trolle, insbesondere bei Großbetrieben, die im Lohnsummenverfahren abrech­

nen, unmöglich ist. 
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Zu § 12 Abs. 3 AMPFG: 

Da über die Rechtmäßigkeit von Entlassungen häufig gerichtliche 

Klärungen erfolgen, sollte im § 49 Abs. 6 ASVG statuiert werden, daß ab 

Klagseinbringung bis zur Zustellung der Ausfertigung der Entscheidung des 

Gerichts an die zuständige Krankenkasse die Verjährung der Beiträge gemäß 

§ 68 ASVG gehemmt ist. 

Zu § 16 Abs. 3 AMPFG: 

Wie bereits ausgeführt, ist bei Inkrafttreten der gegenständlichen 

Regelung mit 1. März 1996 eine ordnungsgemäße Vollziehung durch die 

Krankenversicherungsträger nicht möglich. 

Zu Artikel 4 (Änderung des ASVG): 

Der Hauptverband weist darauf hin, daß die beabsichtigte Änderung 

des § 253a Abs. 1 eine Erleichterung der Zugangsbestimmungen darstellt. 

Der Zweck dieser Änderung dürfte die Vermeidung von Härten hin­

sichtlich der Erfüllung von Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug der vor­

zeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit sein. Ohne entsprechende Ände­

rungen der Zugangsvoraussetzungen wären Personen, die nunmehr über kei­

nen Anspruch auf Sonderunterstützung verfügen und auch keinen Anspruch 

auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe besitzen, vom Bezug einer vorzeiti­

gen Alterspension bei Arbeitslosigkeit ausgeschlossen. 

Die Erleichterung der Zugangsbestimmungen geht jedoch über die 

Intention dieser Änderung insofern hinaus, als hiedurch auch Personengrup­

pen einen Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit eröffnet 

wurde, die nach der bisher geltenden Rechtslage keinen Anspruch auf diese 

Leistung hätten. 

Der Hauptverband weist darauf hin, daß eine Erleichterung der Zu­

gangsbestimmungen zu entsprechenden Mehrausgaben der Pensionsversi­

cherungsträger führen würde. 
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Des weiteren wird vorgeschlagen, in der vorgesehenen Z 7 des 

§ 253a Abs. 1 nach dem Wort "Beitragsmonate" die Wortfolge "nach diesem 

Bundesgesetz oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 

dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz" einzufügen. Damit könnte vermieden 

werden, daß auch ausländische Beitragsmonate zu einer Gleichstellung der 

neutralen Zeit mit der Zeit des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslo­

senversicherung führen würden. 

Zu den leistungsrechtlichen Auswirkungen in der Pensionsversiche­

rung ist festzuhalten, daß durch die entsprechende Änderung des § 253a 

ASVG die mit dem Wegfall von Leistungen nach dem SUG verbundenen Be­

nachteiligungen des hievon betroffenen Personenkreises hinsichtlich der Er­

füllung der Anspruchsvoraussetzungen für eine vorzeitige Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit vermieden würden. Eine Aufwandsverminderung wird nur dort 

eintreten, wo kein Notstandshilfeanspruch besteht und anstelle der 12 Ersatz­

monate aufgrund eines SUG-Bezuges lediglich neutrale Monate der Vermitt­

lungsvormerkung liegen (Verminderung des Steigerungsbetrages). 

Schließlich wird darauf hingewiesen, daß 

a) in §§ 15 und 18 Abs. 1 und 2 SUG nach wie vor Paragraphen des 

ASVG, GSVG und BSVG zitiert sind, die 

- bereits aufgehoben (§§ 240, 261 Abs. 5 und 284 Abs. 6 ASVG, 

§§ 125 imd 139 Abs. 5 GSVG, §§ 116 und 130 Abs. 5 BSCG) 

oder 

- neu bezeichnet wurden (§§ 227 Abs. 1 Z 5 statt § 227 Z 5 ASVG 

und § 2a Abs. g Z 1 statt § 2a Abs. 1 Z 1 BSVG) und 

b) in der Sonderunterstützungsverordnung weiterhin § 1 Abs. 1 Z 1 lit.b 

lit.bb SUG angeführt ist. 

Auf Seite 7 des Entwurfs hat der letzte Absatz zu lauten: 

Im § 253a Abs. 1 und § 276a Abs. 1 wird der Punkt am Ende der 

Z 6 durch einen Beistrich ersetzt. Folgende Z 7 .... 
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Auf der Seite 8 hat der zweite Absatz zu lauten: 

Nach § 561 wird folgender § 562 angefügt: 

§ 253a Abs. 1 und § 276a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-

zes .... 

Die finanziellen Erläuterungen am Ende des vorliegenden Entwurfes 

befassen sich ausschließlich mit den zu erwartenden Einsparungen bzw. 

Mehreinnahmen im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung. Dabei sollten jedoch 

finanziell nachteilige Auswirkungen auf die Pensionsversicherung vermieden 

werden. 

Der größte Teil der errechneten Einsparungen geht auf die Differenz 

zwischen der "allgemeinen" Sonderunterstützung und der künftig in den mei­

sten der bisherigen SUG-Fälle gebührenden wesentlich geringeren Not­

standshilfe zurück. Dies hat insofern unmittelbare Auswirkung auf die Einnah­

menseite der Pensionsversicherung, als dieser geringere Leistungsbezug auf­

grund der reduzierten Berechnungsgrundlage mit entsprechend niedrigeren 

Beitragszahlungen an den Ausgleichsfonds gemäß § 447g Abs. 3 Z 1 ASVG 

verbunden wäre. 

Darüber hinaus wäre auch klarzustellen, daß die für die Überwei­

sung an den Ausgleichsfonds maßgebliche Basis von dem ab 1. 3. 1996 in 

Form eines Dienstnehmerbeitrages vorgesehenen Einbehalt von 10,25 % un­

berührt bleibt. Da diesbezüglich aus den Formulierungen des Entwurfs eine 

eindeutige Aussage nicht ableitbar ist, tritt der Hauptverband jedenfalls dafür 

ein, daß als Basis für die Ermittlung des Überweisungsbetrages gemäß 

§ 447g Abs. 3 ASVG auch weiterhin der Aufwand für Sonderunterstützung 

nach dem SUG (also inklusive des Dienstnehmeranteils) gilt. Andernfalls wür­

de sich das Arbeitsmarktservice beim SUG seinen "Dienstgeberanteil" von 

der Pensionsversicherung mitfinanzieren lassen (22,8 % von dem um den 

Einbehalt von 10,25 % zu verringernden SUG-Anspruch von z. B. S 10.000,-­

betragen S 2.046,-- anstelle von derzeit S 2.280,--). 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen eine Kopie der Stellungnahme 

der Versicherungsanstalt des österreich ischen Bergbaues mit der Bitte, auch 

diese Vorschläge zu berücksichtigen. 
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Ihrem Ersuchen entsprechend haben wir 25 Ausfertigungen unserer 

Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Hochachtungsvoll 

Beilage 
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